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Bild:
Film ist — gute oder schlechte — Gestaltung innerer und äußerer
Wirklichkeit und nicht einfach Abklatsch von Sinneseindrücken.
Hans Trommer mit seiner Equipe bei einer Aufnahme für den
Film «Zum goldenen Ochsen».
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Dem «Filmberater» ins zwanzigste Jahr

Mit dieser Nummer beginnt unsere Zeitschrift den 20. Jahrgang ihres
Bestehens. In der Tat, anfangs Januar 1941 erschien zum erstenmal, bescheiden

vervielfältigt, «Der Filmberater», herausgegeben vom Generalsekretariat
des Schweizerischen Katholischen Volksvereins. Initiant und erster Redaktor
war der damalige Generalsekretär des SKVV, Dr. Hans Metzger. In der von
ihm geschriebenen Einführung gab er Sinn und Zielsetzung der neuen
Publikation bekannt. Mit klaren Worten wurde das Programm der Zeitschrift, dem
dieselbe bis heute treu geblieben ist, folgendermaßen umrissen:

«Der ,Filmberater' umfaßt zwei Teile:
Ein erster Teil bringt Artikel grundsätzlicher Art, Übersichten über

bestimmte Sparten des Filmschaffens, filmrechtliche Fragen, Beiträge zur
Erziehung des Filmpublikums, Filmnotizen. Wenn nichts anderes bemerkt ist,
so dürfen alle Artikel unter Angabe der Herkunft abgedruckt werden.

Ein zweiter Teil unter dem Namen ,Filmberichte' besorgt den direkten
Auskunftsdienst. In der Schweiz angelaufene, einigermaßen bedeutende
Filme werden unter Einordnung in bestimmte Zensurgruppen aufgeführt. Um
die Handhabung dieses Verzeichnisses zu erleichtern, wird der
Zeitschrift halbjährlich ein alphabetisches Verzeichnis dieser Filme samt
Zensurnote beigelegt.

Die Filme, von denen alles spricht, werden in halbseitigen
Besprechungen behandelt. Wer diese Seiten in der Mitte
entzweischneidet, erhält von selber eine Kartothek der zügigsten Filme, in der ihm
mit einem Griff Antwort bereitsteht für alle erwünschte Auskunft. Sollte es
gelingen, für unsere Monatsschrift eine rechte Zahl von Abonnenten zu
gewinnen, so ist beabsichtigt, diese Besprechungen später direkt in Karteiform

zu versenden.»
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